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sehapparat, vielleicht ein Auto) bei der
Gründung eines Haushaltes erleichtern
soll. Aber, meine Damen und Herren, ge-
rade dafür sind diese Vorsorgebeiträge
eben nicht vorgesehen. Die Barauszahlung
erfolgt zwar nur auf Begehren der Frau,
aber sie könnte auch vom Ehemann oder
Bräutigam erzwungen werden. Die Ver-
lockung, dass da plötzlich Geld flüssig ge-
macht werden kann, möchten wir verhin-
dem. Und das aus folgenden guten Grün-
den:
Erstens beinhaltet diese zweckentfrem-
dende Barauszahlung, dass die Ehefrau
nun keine eigene 2. Säule mehr hat. Bei
einer Wiederaufnahme der Erwerbstätig-
keit zum Beispiel wegen Verwitwung oder
Scheidung (und in der Stadt Zürich gab es
in den letzten Jahren auf 100 Heiraten 30
Scheidungen) muss somit die Frau wieder
ganz neu eine 2. Säule aufbauen, dies aber
in einem Alter, in dem die für eine 2. Säule
erforderliche Höhe nicht mehr erreicht
werden kann.
Zweitens möchte ich darauf hinweisen,
dass bei einer Scheidung die Ansprüche
des Ehemannes gegen seine Pensions-
kasse nicht zum Vorschlag gezählt wer-
den, so dass die Frau nichts davon hat.
Und drittens denke ich an jene Fälle, wo
der Ehemann eine ungenügende Alters-
rente geäufnet hat und wegen fehlender
Beitragsjahre eine reduzierte AHV-Alters-
rente bezieht; auch hier kann die Rente
nicht durch Vorsorgebeiträge der Ehefrau
aufgestockt werden, wenn sie von der Bar-
auszahlung Gebrauch gemacht hat.
Eine glückliche Ehe erreicht man nicht
durch die finanzielle Abhängigkeit der
Ehefrau, sondern durch gegenseitige fi-
nanzielle Unabhängigkeit. Auf diesem
Grundsatz soll das neue Eherecht aufge-
baut werden; wenn es eingeführt wird,

wird das System der 2. Säule, so wie es
hier konzipiert ist, unlogisch. Deshalb be-
dauern wir Frauen, dass die 2. Säule jetzt,
kurz vor der Revision des Eherechts, auf
das alte ZGB zugeschnitten worden ist.
Wir sind uns durchaus bewusst, dass der
Zug im Moment mit der Einführung des
neuen Bundesgesetzes über die beruf-
liehe Alters-, Hinterlassenen- und Invali-
denversicherung abgefahren ist. Bei den
parlamentarischen Beratungen der letzten
Herbstsession haben sich 13 der 14 Na-
tionalrätinnen gegen diese Barauszahlung
gewendet, leider blieben sie eine Minder-
heit im Rat. Unsere städtischen Statuten
haben sich an das Bundesgesetz zu halten,
ich stelle daher keinen Antrag, aber es ist
uns Frauen daran gelegen, Ihnen das Pro-
blem aufzuzeigen und unsere Einstellung
auch hier bekanntzugeben.»
Liselotte Meyer-Fröhlich, Gemeinderätin

Gleichberechtigungs-Initiative
in Vernehmlassung
Der Bundesrat hat das Eidg. Justiz- und
Polizeidepartement zur Durchführung des
Vernehmlassungsverfahrens über die In-
itiative «Gleiche Rechte für Mann und
Frau» ermächtigt. Das EJPD ist der Auf-
fassung, die weite Thematik dieser Initia-
tive lasse es als richtig erscheinen, die
Kantone, politischen Parteien und inter-
essierten Organisationen zur Mitarbeit ein-
zuladen, um mit deren Hilfe — wir zi-
tieren —
— ein möglichst umfassendes Inventar der

auf Recht, Sitte, Konvention und Moral
beruhenden Ungleichheiten von Mann
und Frau zu erstellen,

— einen Überblick über bisherige, vorge-
sehene oder bereits hängige Massnah-
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men zur Beseitigung solcher Ungleich-
heiten zu gewinnen und

— ein möglichst repräsentatives Bild der
von den schweizerischen Gemeinwesen,
Parteien und interessierten Organisatio-
nen zur Initiative vertretenen Meinun-
gen zu entwerfen.

In diesem Zusammenhang stellt das EJPD
folgende Fragen:
1. Sind Ihnen aus Ihrem Geschäftskreis

a) rechtliche, das heisst auf differenzie-
renden Rechtsnormen oder differenzie-
render Rechtsanwendung beruhende
Ungleichheiten der Behandlung von
Mann und Frau,
b) tatsächliche, das heisst auf blosser
Konvention, Sitte, Moral oder Religion
beruhende Ungleichheiten der Behand-
lung von Mann und Frau
bekannt?

(Wenn ja, wollen Sie sie bitte im einzelnen
anführen, wobei zu berücksichtigen ist,
dass allgemein nach Ungleichheiten und
nicht nach Diskriminierungen des einen
oder andern Geschlechts gefragt, die
Frage nach der Rechtfertigung der Un-
gleichheit mithin nicht gestellt ist.)

2. a) Sind in den letzten Jahren Massnah-
men zur Beseitigung der unter Ziffer 1

angeführten Ungleichheiten angestrebt
oder getroffen worden?
b) Wenn ja, welches sind die Gründe
für den Fortbestand der Ungleichheiten?

3. Sind Massnahmen zur Beseitigung der
unter Ziffer 1 angeführten Ungleichhei-
ten derzeit in Erwägung oder in Vorbe-
reitung?
a) Wenn ja, welcher Zeitplan ist dafür
vorgesehen?
b) Wenn nein, welches sind die Gründe

für den einstweiligen oder dauernden
Verzicht auf Anordnung solcher Mass-
nahmen?

4. Welches wären Ihres Erachtens die
Konsequenzen der Initiative hinsichtlich
der von Ihnen unter Ziffer 1 angeführten
Ungleichheiten?
a) Wirkungen auf möglicherweise an der
Basis dieser Ungleichheiten liegende
Rechtsnormen?
b) Folgen für den Staat, seine Organe
(namentlich Gesetzgeber, Verwaltung
und Gerichte), Institutionen und Finan-
zen?
c) Unmittelbare Auswirkungen auf die
Rechtsstellung des Individuums in Fa-
milie, Wirtschaft, Politik, Bildung usw.?
d) Auswirkungen auf Wirtschaft und Ge-
Seilschaft?

5. Halten Sie die Initiative (namentlich hin-
sichtlich ihrer Übergangsbestimmung)
unter dem beschränkten Gesichtswinkel
der Beseitigung der in Ziffer 1 angeführ-
ten Ungleichheiten für durchführbar
a) rechtlich?
b) faktisch?
c) zeitlich?

6. Könnten Sie der Initiative
a) in Anbetracht der unter Ziffer 4 er-
wähnten Konsequenzen
b) in Berücksichtigung aller Umstände
zustimmen?

7. Würden Sie eventuell einen Gegenvor-
schlag befürworten?
a) Wenn ja, etwa welchen Inhalts?
b) Wenn nein, aus welchen Gründen?

Soviel zum Fragenkatalog. Unser Verein
wird zuhanden des Schweizerischen Ver-
bandes für Frauenrechte eine Stellung-
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nähme ausarbeiten. Sollten sich einzelne
unserer Mitglieder dazu äussern wollen,
bitten wir sie, uns ihren Standpunkt bis
spätestens Ende Februar 1978 zuzustellen.
Um unseren Mitgliedern die Meinungsäus-
serung zu erleichtern, geben wir auch den
Text der Initiative wieder:
«Die Bundesverfassung wird durch die fol-
gende Bestimmung ergänzt:
Art. 4bis
1.Mann und Frau sind gleichberechtigt.
2. Mann und Frau haben die gleichen

Rechte und Pflichten in der Familie.

3. Mann und Frau haben Anspruch auf
gleichen Lohn für gleiche oder gleich-
wertige Arbeit.

4. Mann und Frau haben Anspruch auf
Gleichbehandlung und Chancengleich-
heit in Erziehung, Schul- und Berufsbil-
dung sowie bei Anstellung und Berufs-
ausübung.

Übergangsbestimmung:
Innert fünf Jahren vom Inkrafttreten des
Artikels 4bis an gerechnet sind die erfor-
derlichen Ausführungsbestimmungen zu
erlassen, sowohl was die Beziehungen
zwischen Bürger und Staat als auch was
die Beziehungen der Einzelnen unterein-
ander betrifft.»

Sind Frauenorganisationen
überhaupt noch nötig?
Von Alice Moneda, Leiterin der Frauen-
abteilung des Schweizerischen Kaufmän-
nischen Vereins

Diese Frage wird immer wieder gestellt.
Sie ist eindeutig positiv zu beantworten,
wenn sich auch einige Einschränkungen
nicht vermeiden lassen.

Die Gleichstellung der Frau in Beruf und
Gesellschaft ist bei weitem nicht erreicht.
Zu viele Rollenklischees, Vorbehalte und
Vorurteile stehen ihr noch entgegen. Auch
ist der Bewusstseinsprozess bei den
Frauen selbst zuwenig weit fortgeschritten,
und eine breite Schicht ist überhaupt noch
nicht erfasst worden. Hier liegt die grosse
Chance der Zukunft für die Frauenorgani-
sationen: Aufklärungsarbeit im Volk, För-
derung der Frau, ihrer staatsbürgerlichen
Erziehung, ihres Selbstbewusstseins, Aus-
bildung und Vorbereitung für ihre Mitarbeit
in der Politik und in den von den Männern
geschaffenen Institutionen. Dazu kämen
die Information der Parlamentarierinnen
und die Erarbeitung von Grundlagen für
deren Vorstösse. Es würde eine wertvolle
Ergänzung der manchmal etwas theoreti-
sehen politischen Arbeit bedeuten, wenn
die Verbände, die durch den Kontakt mit
ihren Mitgliedern die Realität des Alltags
kennen, als Bindeglied zwischen der Frau
im Volk und den politischen Mächten wirk-
ten.
Diese Aufgaben würden vor allem den ge-
meinnützigen, konfessionellen und den
Vereinen zur Vertretung der Fraueninter-
essen zufallen. Etwas anders ist es bei den
Berufsorganisationen und den politischen
Frauengruppen. Es gibt unter den ersteren
sehr viele kleine, den Frauen-Dachorgani-
sationen angeschlossene Verbände, de-
nen es ohne Zusammenschluss mit einer
starken Wirtschaftsorganisation gleicher
Richtung kaum möglich sein wird, wirksam
zu arbeiten. Die politischen Frauengrup-
pen anderseits dürften für eine be-
schränkte Zeit wohl noch wichtige Pflich-
ten haben. Dazu gehören nicht nur die
Förderung und Ausbildung ihrer Mitglie-
der, sondern auch die Information und
Sensibilisierung der Parteigremien in be-
zug auf die Fraueninteressen. Ein länger-

6


	Gleichberechtigungs-Initiative in Vernehmlassung

